
E N T G E L T O R D N U N G

für die Sport- und Mehrzweckhalle Kamsdorf 

in der Fassung der 1. Änderung vom 04.04.2002
1. Die Gemeinde Kamsdorf erhebt für die Nutzung der Sport- und Mehrzweckhalle ein Nutzungsentgelt für die Betriebskosten in Höhe von 10,00 €/Stunde.

2. Die Gemeinde Kamsdorf stellt allen Vereinen, die ihren Sitz in Kamsdorf haben, die Sport- und Mehrzweckhalle für den Übungsbetrieb kostenlos zur Verfügung.

3. Bei Veranstaltungen, bei denen Tribünennutzung erforderlich ist, wird ein einmaliges Entgelt in Höhe von 25,00 € erhoben.

4. Bei Zuschauereinnahmen wird eine pauschale Gebühr von 20 % des Eintrittspreises erhoben.

5. Bei Interessengruppen, die keine gemeinnützigen Vereine sind, entscheidet der Gemeinderat im Einzelfall.

6. Übergeben Vereine zu ihren Veranstaltungen die Versorgung der Sportler und Besucher mit Speisen und Getränken an kommerzielle Unternehmen, müssen diese eine Grundgebühr in Höhe von 10,00 € pro Tag und eine pauschale Gebühr für Nebenkosten in Höhe von 5,00 € pro Stunde entrichten.

7. Für die Nutzung der Sport- und Mehrzweckhalle durch den Schulsport gilt die Vereinbarung zwischen der Gemeinde Kamsdorf und dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (als Schulträger) vom 23. Mai 2000.

8. Bei kommerziellen Großveranstaltungen, bei denen die Gemeinde Kamsdorf nicht als Veranstalter auftritt, ist ein Nutzungsentgelt in Höhe von 50,00 € pro Stunde zuzüglich der tatsächlichen Betriebs- und Reinigungskosten zu entrichten.

9. Für Veranstaltungen bei denen der Schutzbelag des Hallenbodens notwendig ist, wird durch die Gemeinde eine pauschale Gebühr von 25,00 € erhoben.

Kamsdorf, den 04.04.2002





gez. Groll










Bürgermeister

